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RS OGH 1975/9/4 7Ob124/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1975

Norm

EGZPO ArtXLII IJ

ZPO §235 D

Rechtssatz

In der Umstellung eines bloßen Manifestationsbegehrens (Abs 1) auf ein Herausgabebegehren oder Zahlungsbegehren

liegt keine Klagsänderung, da der Klagegrund beider Begehren der nämliche ist und lediglich an Stelle des zunächst

geforderten Gegenstandes (Offenlegung und Eidesleistung) etwas anderes (Zahlung) gefordert wird.
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